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1 Rechtslage 
1.1 Bestandsanlagen  
Nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) [1] hat eine Unternehmerin oder ein 
Unternehmer vor der Verwendung von Arbeitsmitteln (hier Betonsteinfertigungsanlagen) die 
auftretenden Gefährdungen zu beurteilen und notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen 
abzuleiten (§ 3 BetrSichV). Technische Schutzmaßnahmen haben dabei Vorrang vor 
organisatorischen und diese haben wiederum Vorrang vor persönlichen Schutzmaßnahmen.  
Nach § 4 BetrSichV dürfen Arbeitsmittel erst verwendet werden, nachdem die Unternehmerin  
oder der Unternehmer  

● eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt hat,  
● die dabei ermittelten Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik getroffen hat und  
● festgestellt hat, dass die Verwendung der Arbeitsmittel nach dem Stand der Technik sicher ist. 

Bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung hat die Unternehmerin oder der Unternehmer die 
Schutzmaßnahmen gemäß den §§ 8, 9 und 14 der BetrSichV zwingend zu beachten. In Bezug auf 
Betonsteinfertigungsanlagen sind das z. B. Schutzmaßnahmen, die dafür sorgen, dass die Anlage 

● mit den sicherheitstechnisch erforderlichen Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen ausgestattet ist, 
damit sie sicher und zuverlässig verwendet werden kann, 

● mit einer schnell zu erreichenden und auffällig gekennzeichneten Notbefehlseinrichtung im  
Gefahrenbereich zum sicheren Stillsetzen der gesamten Anlage ausgerüstet ist, 

● so beschaffen ist, dass bei Anwesenheit von Personen im Gefahrenbereich das Ingangsetzen  
sicher verhindert wird oder die Beschäftigten sich Gefährdungen durch das Ingangsetzen sicher  
und rechtzeitig entziehen können, 

● so mit Schutzmaßnahmen ausgerüstet ist, dass keine Gefährdung durch bewegliche Teile  
möglich ist. Hierzu gehören auch Maßnahmen, die den unbeabsichtigten Zugang zum  
Gefahrenbereich von beweglichen Teilen verhindern oder die beweglichen Teile vor dem  
Erreichen des Gefahrenbereiches stillsetzen, 

● regelmäßig auf Ihren sicherheitstechnischen Zustand geprüft wird (z. B. die Vollständigkeit und 
Funktionstüchtigkeit aller Schutzeinrichtungen sowie die sichere Funktion von elektrischen,  
hydraulischen und pneumatischen Arbeitsmitteln und Anlagenteilen). 

● Nach § 3 BetrSichV ist die Gefährdungsbeurteilung regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren. 
Dabei ist der Stand der Technik zu berücksichtigen. Soweit erforderlich, sind die getroffenen 
Schutzmaßnahmen entsprechend anzupassen. Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat die 
Gefährdungsbeurteilung unverzüglich zu aktualisieren, wenn 

● sicherheitsrelevante Veränderungen der Arbeitsbedingungen einschließlich der Änderung von Ar
beitsmitteln dies erfordern  
oder 

● neue Informationen, insbesondere Erkenntnisse aus dem Unfallgeschehen oder aus der arbeitsme
dizinischen Vorsorge, vorliegen 
oder 

● die Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nach § 4 Absatz 5 der BetrSichV ergeben 
hat, dass die festgelegten Schutzmaßnahmen nicht wirksam oder nicht ausreichend sind. 

Die Empfehlung zur Betriebssicherheit (EmpfBS) 1114 „Anpassung an den Stand der Technik bei der 
Verwendung von Arbeitsmitteln“ [2] beschreibt ausführlich die zuvor genannten gesetzlichen 
Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung zur Nachrüstung von Sicherheitstechnik für 
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1.2 Neue Betonsteinfertigungsanlagen 
Betonsteinfertigungsanlagen werden teilweise über Jahrzehnte betrieben, in Teilen durch neue 
Anlagenkomponenten ersetzt, durch zusätzliche Anlagenkomponenten ergänzt oder komplett gegen 
neue Anlagen ausgetauscht. Sowohl bei neuen als auch bei wesentlich veränderten 
Betonsteinfertigungsanlagen ist der Stand der Technik für das Inverkehrbringen nach 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG [11] anzuwenden und das Konformitätsbewertungsverfahren (inkl. 
Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung) durchzuführen. Dabei ist bei der Risikobeurteilung und 
der Konstruktion folgende gesetzlich vorgeschriebene Reihenfolge der Schutzmaßnahmen 
anzuwenden: 

● Schritt 1: inhärente Sicherheit (z. B. eigensichere Konstruktion) 
● Schritt 2: technische Schutzmaßnahmen (z. B. Zäune, Lichtschranken) 
● Schritt 3: Benutzerinformationen (z. B. Warneinrichtungen und Warnhinweise). 

Unabhängig von der Verpflichtung zur Einhaltung der harmonisierten A-, B- und C-Normen durch den 
Anlagenhersteller ist die individuelle Gestaltung einer Betonsteinfertigungsanlage zwischen Hersteller 
und Betreiber im Detail abzustimmen. 

Betonsteinfertigungsanlagen können aus Maschinen und/oder unvollständige Maschinen zu einer 
Maschinenanlage zusammengefügt sein. Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG [11] bezeichnet dieses 
als Gesamtheit von Maschinen, wenn sowohl ein produktionstechnischer Zusammenhang als auch ein 
sicherheitstechnischer Zusammenhang zwischen den Maschinen bestehen [4]. Eine Gesamtheit von 
Maschinen ist zum Beispiel gegeben, wenn mehrere Maschinen durch gemeinsame 
Schutzeinrichtungen gesichert werden. Für eine Gesamtheit von Maschinen müssen dieselben 
Herstellerpflichten nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG übernommen werden wie für eine 
Einzelmaschine. Dabei ist unerheblich, dass einzelne Maschinen oder unvollständige Maschinen der 
Gesamtheit von Maschinen von verschiedenen Herstellern zugeliefert werden können. 

Als Hersteller der Gesamtheit von Maschinen gilt, wer diese zusammenfügt. Sofern Sie also nicht 
zusätzliche Herstellerpflichten übernehmen möchten, sollten Sie einen Generalunternehmer 
beauftragen und vertraglich vereinbaren, dass dieser als Hersteller der Gesamtheit von Maschinen 
gilt. Das ist umso wichtiger, wenn verschiedene Zulieferer am Projekt beteiligt sind oder Sie selbst, 
bestimmte Teile der Maschinenanlage zuliefern möchten. 

Allgemeine Hinweise 

In einem ganzheitlichen Sicherheitskonzept sind alle Betriebszustände der Maschine zu 
berücksichtigen, um ein möglichst hohes Sicherheitsniveau zu erreichen. Ferner müssen 
Schutzeinrichtungen im Rahmen des Sicherheitskonzepts so gestaltet sein, dass es keine Anreize 
gibt, sie zu umgehen. Insbesondere ist zu vermeiden, dass Schutzeinrichtungen das Einrichten von 
Maschinen, das Anfahren oder die Störungsbeseitigung erheblich verlängern oder das Erkennen der 
Ursachen von Maschinenstörungen behindern oder unmöglich machen. 

Durch eine gute Ausgestaltung des Sicherheitskonzepts kann die Verfügbarkeit der Maschine und 
damit auch die Akzeptanz der Schutzeinrichtungen maßgeblich beeinflusst werden. Folgende 
Besonderheiten müssen bei großen Maschinen in Betracht gezogen werden: 
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Üblicherweise werden folgende Schutzeinrichtungen verwendet: 

● Feststehende, trennende Schutzeinrichtungen (z. B. Schutzgitter, Schutzzaun, Verkleidungen, 
Abdeckungen). Diese dürfen nur mit Werkzeug zu lösen sein und nur an Gefahrstellen verwendet 
werden, die nicht regelmäßig erreicht werden müssen. 

● Bewegliche, trennende Schutzeinrichtungen ohne Zuhaltung (z. B Schiebetore, Türen, Klappen),  
● Bewegliche, trennende Schutzeinrichtungen mit Zuhaltung (z. B. Türen, Tore, Deckel) 
● Bewegliche, trennende Schutzeinrichtungen mit und ohne Zuhaltung mit Schlüsseltransfersystem 

(z. B Türen, Tore, Deckel) 
● Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (z. B. Lichtschranke, Lichtvorhang, Laserscanner) 
● Ortsbindende Schutzeinrichtungen (z. B Zweihandschaltung, Tippbetrieb) 
● Durch Berührung wirkende Schutzeinrichtung (z. B Trittmatte, Schaltleiste) 
● Not-Halt 

Nähere Hinweise zu den Schutzeinrichtungen finden sich in der DGUV Information 213-054 
„Maschinen - Sicherheitskonzepte und Schutzeinrichtungen“ (Merkblatt T 034 der BG RCI) [4].  

2 Mischanlagen 

Anforderungen an Mischanlagen und deren Betrieb sind in der Branchenregel DGUV-Regel 113-603 
„Branche Betonindustrie Teil 2: Herstellung von Frischbeton“ [13] sowie in der Schrift KB 019 
„Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten an Betonmischanlagen“ der BG RCI [14] beschrieben. 

Sind Fördereinrichtungen zwischen Mischanlage und Fertiger vorhanden, sind die hierfür geltenden 
Anforderungen in der Branchenregel DGUV-Regel 113-602 „Branche Betonindustrie - Teil 1: 
Herstellung von Betonfertigteilen“ [3], Abschnitt 3.9.1 Transport von Frischbeton, sowie in der Schrift 
KB 034 „Gurtförderer für Schüttgüter“ der BG RCI [15] beschrieben. 

3 Betonsteinfertiger 

Im Folgenden werden unterschiedliche technische und organisatorische Maßnahmen aufgelistet, bei 
deren Anwendung ein sicherer Betrieb der Produktionsanlagen möglich ist. Zur sicheren Gestaltung 
der Anlagen können Maßnahmen aus dieser Auflistung gewählt werden. 

3.1 Betrieb  
Die automatisch beweglichen Maschinenteile (Form, Betonfüllwagen einschließlich der Schwingen, 
Auflast, Klappen der Betonvorratssilos, Bretttransporteinrichtungen, Verdichtungseinrichtungen) sind 
Gefahrquellen, die mittels Schutzeinrichtungen gesichert werden müssen. Das betrifft auch den 
Unterflur-Maschinenbereich. Folgende technische Sicherheitsmaßnahmen und organisatorischen 
Maßnahmen sind möglich. 

● Sicherheitslichtvorhang (Sicherheitsabstand in Abhängigkeit von der Nachlaufzeit festlegen, siehe 
DGUV Information 213-054 „Sicherheitskonzepte und Schutzeinrichtungen“ [4], Kap. 6.3.4.2 
Festlegen des Sicherheitsabstandes) 

● Feststehende, trennende Schutzeinrichtung, Arbeitsraum min. 500 mm zwischen fester 
Schutzeinrichtung und feststehender baulicher Einrichtung (z. B. Lärmschutzeinhausung) 

● bewegliche, trennende Schutzeinrichtung (z. B. Schiebetore) mit Verriegelungseinrichtung 
● bewegliche, trennende Schutzeinrichtung mit Verriegelungseinrichtung am Kellerzugang 
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● Zugang zu Arbeitsbühnen im Bereich der Beton- und Vorsatzsilos mit beweglichen, trennenden 
Schutzeinrichtungen mit Verriegelungseinrichtung 

● bewegliche, trennende Schutzeinrichtung mit Verriegelungseinrichtung am Zugang zur Ebene 
Kübelbahn, Betonzuführung und Schieber auf der Lärmschutzeinhausung (in der Regel ist auf der 
Lärmschutzeinhausung dieser Bereich mittels Umzäunung und beweglicher, trennender Schutz-
einrichtung mit Verriegelungseinrichtung gesichert. Die Sicherung muss sowohl auf die automatisch 
fahrende Kübelbahn als auch auf die automatisch bewegten Schieber auf der Schallschutzkabine 
wirken.) 

● Arretierung der Füllwagen und Auflast (Bolzensystem) 
● Bretteinlauf und -auslauf in Schutzeinrichtungen auf Minimalmaß reduzieren 

 

 
● Lärmschutzeinhausung mit Bretteinlauftunnel und -auslauftunnel, zur Verbesserung der 

Lärmsituation Öffnungen im Bretteinlauftunnel und -auslauftunnel auf ein Minimalmaß reduzieren 
(siehe Hinweis zum Minimalmaß)  

● Entstaubung der Lärmschutzeinhausung  
● Steuerkabine als Lärmschutzkabine 
● bei Neubau: schwingungsgedämpftes, separates Maschinenfundament 

3.2 Formenwechsel 

Der Formenwechsel erfordert den Transport schwerer Lasten häufig unter beengten räumlichen 
Bedingungen. Da hierbei gefahrbringende Situationen auftreten können, wurden technische 
Verbesserungen entwickelt, die die sichere Durchführung des Formenwechsels unterstützen.  

Hinweis zum Minimalmaß: 

Aus DGUV Information 208-060 „Stetigförderer für Stückgut" [17]:  

 

4.5.3 Sicherung des Zugangs über Förderer  

 

Folgende Maßnahmen sind möglich, um den Zugang über Förderer zu 

Gefahrenbereichen wie z. B. Vertikalumsetzern zu erschweren oder die gefährlichen 

Bewegungen zu stoppen (jede einzelne Maßnahme ist in Verbindung mit 4.5.1 und 

4.5.2 für sich allein ausreichend):  

- Die Öffnung über dem Förderer ist höchstens 0,5 m hoch. 

- Die Öffnung über dem Förderer ist höchstens h = 1,0 m hoch und in Abhängigkeit 

von der Höhe mit einem Tunnel der Länge l = 0,8 m – 1,2 m versehen. 

 

Bei Öffnungen größer 1,0 m sind andere Systeme (z. B. Muting-

Sicherheitslichtschranke) erforderlich. 
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● Betriebsart „Formenwechsel“:  
‒ sicher begrenzte Geschwindigkeit für alle notwendigen Bewegungen  
‒ nicht benötigte Bewegungen sind sicher abgeschaltet  
‒ abgeschaltete Materialzuführung (Kern- und Vorsatzbeton und Zusatzstoffe) 

● Vorortbedienung für die Bewegungen der Maschine im Sichtbereich des Formenwechsels, halb-
automatischer Formenwechsel mit Formeneinzug und -auszug aus der Maschine 

● mechanische Bolzensicherung der Auflast und Füllwägen   
● Formwechselkran oder geeignete Formwechseleinrichtung 
● sichere Anschlagpunkte am Formunterteil für Anschlagmittel 
● rutschsicherer Transport der Formen z. B. mittels Gabelstapler  
● ausreichend breite Verkehrswege für Transportmittel  
● geeignete Aufstiege/Tritthilfen in die Maschine  

Darüber hinaus ist immer für eine eindeutige Kommunikation zwischen den beteiligten Personen zu 
sorgen. 

3.3 Reinigung 
Besonderen Gefährdungen bei Reinigungsarbeiten kann durch folgende Maßnahmen begegnet 
werden: 

● Vorbereitende Arbeiten zur fachgerechten Reinigung sind im Handbetrieb der Maschine 
durchzuführen. (Auseinanderfahren des Fertigers, Füllwagen auf Reinigungsposition, 
Trichterklappen öffnen etc.) 

● Maschine abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern 
● berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen oder bewegliche trennende Schutzeinrichtungen mit 

Verriegelungseinrichtung und gesichertem Zugang (möglichst über Treppen) zur Arbeitsbühne im 
Bereich der Kernbeton- und Vorsatzbetonsilo vorsehen 

● Wenn ein Einsteigen in die Kernbeton- und Vorsatzbetonsilos notwendig ist, muss dies in der 
Gefährdungsbeurteilung gesondert betrachtet werden. Es ist sicherzustellen, dass ein sicherer 
Zugang in die Kernbeton- und Vorsatzbetonsilos besteht, sowie die Betonzuführung und Schieber 
der Beton- und Vorsatzbetonsilos auf der Lärmschutzeinhausung sicher stillgesetzt sind. Die DGUV 
Regel 113-004 „Behälter, Silos und enge Räume, Teil 1: Arbeiten in Behältern, Silos und engen 
Räumen“ [16] ist zu berücksichtigen. 

● Sicherer Zugang zum Trichter z.B. mit einem Klapppodest (siehe Abbildung 1) 
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Abbildung 1 – Klapppodest für sicheren Zugang zum Trichter 

4 Nassseite 
4.1 Transportbahn  

Die im Fertigungstakt laufende Transportbahn weist verschiedene Gefahrstellen auf. Die Gefahrstellen 
werden sowohl durch die Mechanik der Transportbahn als auch durch die Bewegung der 
Fertigerbretter (Quetsch- und Scherstellen zwischen der Vorderkante der Fertigerbretter und den 
feststehenden Teilen der Transportbahn) verursacht. Diese können durch folgende Maßnahmen 
gesichert werden. 

● Reduzieren der Bretteinläufe und -ausläufe in Schutzeinrichtungen auf Minimalmaß (siehe Hinweis 
zum Minimalmaß) 

● Absichern möglicher Quetsch- und Scherstellen an der Transportbahn z. B. durch feststehende, 
trennende Schutzeinrichtungen, berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen, bewegliche, 
trennende Schutzeinrichtungen mit Verriegelungseinrichtung. 

● Sichern von Scherstellen der Klinken- und Kettenbahn mittels Füllblechen (siehe Abbildung 2) 
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Abbildung 2 – Füllbleche in Klinkenbahn 

● am Qualitätskontrollplatz  
‒ sind manuelle Arbeiten zu reduzieren (z. B. integrierte Höhenmessung, Brettverwiegung) 
‒ ist eine Vor- Ort Bedienung zum Anhalten der Transportbahn vorzusehen  
‒ sind bei frei zugänglichen Kontrollstationen Scher- und Einzugsstellen durch Füllbleche in der 

Klinken- und Kettenbahn zu minimieren 
‒ sind Ausschleusungen (z. B. Brettkippstation) mit gesichertem Zugang, (z. B. Lichtschranken 

oder feststehende trennende Schutzeinrichtung mit Verriegelungseinrichtung) auszustatten 
‒ sind Not-Halt-Vorrichtungen (z. B. Reißleine oder Drucktaster) anzubringen 

● Schaffen geeigneter Übergänge, um den Wechsel auf die andere Seite der Anlage zu ermöglichen  

Der Arbeitsplatz zur Qualitätssicherung muss individuell betrachtet und anhand der 
Gefährdungsbeurteilung gestaltet werden. 

 

4.2 Nachbearbeitung in der Nassseite (Waschen/Bürsten/Auftrag 
Oberflächenschutz)  

Es können verschiedene Arbeitsstationen in die Transportstrecke der Nassseite integriert werden, die 
durch geeignete Maßnahmen abgesichert werden müssen. 

● Lichtschranken, feststehende, trennende Schutzeinrichtung oder bewegliche, trennende 
Schutzeinrichtungen mit Verriegelungseinrichtung. 




